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Kapitaldeckungs- oder Umlageverfahren
in der sozialen Unfallversicherung?

Von TTiaZmazm, Luzern

Eine Entgegnung auf die Ausführungen von Dr. Griitter

I

Der Schreiber dieser Zeilen hat im Jahre 1942 in einem Sammel-
werk der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt *), das dem ab-
tretenden Direktor Bohren von seinen Mitarbeitern gewidmet wurde,
einige Überlegungen über die Finanzsysteme der Sozialversicherung
angestellt. Er glaubt sich durch jene Ausführungen darüber aus-

gewiesen zu haben, class er die Nachteile grosser Kapitalansammlungen
in der Sozialversicherung nicht verkennt. Wenn er aber dennoch zum
Schlüsse kam, class in der sozialen Unfallversicherung das Kapital-
deckungsverfahren am Platze sei, so haben ihn Überlegungen zu dieser

Uberzeugung geführt, die noch heute ihre Gültigkeit haben und die
hier kurz dargelegt werden sollen.

II
.Herr Dr. Grutier unterscheidet in seinen Betrachtungen zwischen

der privaten Lebensversicherung, den Pensionskassen privatrecht-
licher Natur und jenen öffentlichen Rechts und der eigentlichen
Sozialversicherung, nämlich der sozialen Unfallversicherung und der
staatlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung. Während er bei
der privaten Lebensversicherung und den Pensionskassen privatrecht-
licher Natur das Kapitaldeckungsverfahren als einzig richtiges Finanz-
system bezeichnet, hält er es bei den Pensionskassen öffentlichen Rechts
für den aus den Beiträgen des Versicherten finanzierten Teil clor Ver-
Sicherung ebenfalls für gegeben. Hingegen scheint ihm für den Anteil

') Schweizerische Unfallversiclierunganstalt : Rückblick und Ausblick, 1942.
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der öffentlichen Hand ein Umlagesystem möglich und verantwortbar.
In der öffentlichen Sozialversicherung würde nach seiner Ansicht
eine Finanzierung ohne direkte Verknüpfung der Prämien mit den

Versicherungsleistungen dem Charakter des Sozialwerks am besten

gerecht.
Die wesentlichste und sicherlich prüfenswerte Anregung von

Herrn Grütter scheint uns darin zu liegen, dass dort auf die An-

Sammlung von Deckungskapitalien zu verzichten sei, wo die öffent-
liehe Hand nennenswerte Beiträge leistet und als Garantin der ein-

gegangenen Verpflichtungen in Betracht fällt. Wie steht es in dieser

Hinsicht in der sozialen Unfallversicherung Wohl enthält das Kranken-
und Unfallversicherungsgesetz Bestimmungen, die eine Beteiligung des

Bundes an der Finanzierung der Unfallversicherung vorschreiben,
nämlich :

Art. 108, Absatz 2: Die Prämien der Nichtbetriebsunfallver-
Sicherung fallen zu drei Vierteln zu Lasten der Versicherten und zu
einem Viertel zu Lasten des Bundes.

Art. 51, Absatz 1: Der Bund vergütet der Anstalt ein Viertel
ihrer Verwaltungskosten.

Diese beiden Bestimmungen sind aber durch dringliche Bundes-
beschlüsse ausser Kraft gesetzt worden. Der Bund zahlt seit 1985

nichts mehr an die Verwaltungskosten der Anstalt und entrichtet als

Beitrag an die Prämien der Nichtbetriebsunfallversicherung seit 194(>

wieder jährlich eine Million Franken, nachdem dieser Beitrag während

längerer Zeit eingestellt war.
Ks ergeben sich, gemäss Jahresrechnung 1948, folgende Ver-

hältnisse:
Betriebs- Nichtbetriebs-

^ ^

Unfallversicherung Unfallversicherung
in Millionen Franken

Prämien 106 40 146

Beitrag des Bundes — 1 1

106 41 147

Die finanzielle Beteiligung des Bundes an der sozialen Unfall-
Versicherung ist demnach eine sehr geringe und kann niemals ver-
glichen werden mit der Beanspruchung der öffentlichen Hand bei der
A HT oder bei Pensionskassen öffentlichen Rechts.
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Es ist heute noch nicht abgeklärt, ob die geplante Neuordnung
des Finanzhaushaltes des Bundes diese gesetzliche Beitragspflicht an
die Verwaltungskosten und an die Prämien der Nichtbetriebsunfall-
Versicherung ganz oder teilweise wiederherstellt. Es ist aber nicht an-
zunehmen, dass sich durch diese Neuordnung eine Beteiligung des

Bundes ergibt, die einen Übergang zu einem gemischten Finanz-
system rechtfertigen könnte.

III
Wenn Herr Dr. Grütter eine direkte Verknüpfung der Prämien

mit den Versicherungsleistungen in der sozialen Unfallversicherung
nicht für notwendig hält, so stehen dieser Ansicht sehr schwerwiegende
Gründe entgegen :

Der Gesetzgeber hat in der sozialen Unfallversicherung eine weit-
gehende Differenzierung der Prämien je nach dem Eisiko vor-
geschrieben. Er hat zu diesem Zweck die Bildung von Gefahrenklassen

angeordnet, in welchen das Gleichgewicht zwischen Prämien und Be-

lastungen anzustreben ist. Innerhalb der Gefahrenklassen hat er Ge-

fahrenstufen vorgesehen, in welche die Betriebe je nach dein indivi-
duellen Eisiko eingereiht werden sollen.

Die statistischen Erhebungen, welche die Anstalt in Anwendung
dieser Gesetzesbestimmungen fortlaufend anstellt, zeigen in der Be-

triebsunfallversicherung ausserordentlich grosso Risikounterschiede
von Industrieart zu Industrieart, aber auch innerhalb der einzelnen
Industriearten von Betrieb zu Betrieb. Die aus diesen Statistiken
abgeleiteten Prämiensätze geben einen Begriff dieser Unterschiede:

In der Gefahrenklasse mit dem niedrigsten Eisiko beträgt der
mittlere Prämiensatz 1,5 ®/oo, jener mit dem höchsten Eisiko '250

der versicherten Lohnsumme. Innerhalb der Gefahrenklassen ist der
Prämiensatz der höchsten Stufe durchschnittlich 4- bis 5mal grösser
als jener der tiefsten.

Es besteht kein Zweifel, dass bei solchen Risikounterschieden
eine weitgehende Differenzierung der Prämien vom Standpunkt der

Gerechtigkeit aus geboten ist, und die Erfahrungen der Anstalt zeigen
mit aller Deutlichkeit, dass die Prämienzahler grosses Gewicht auf
eine weitgehende Anpassung der Prämien an die Versicherungslei-
stungen legen. Diese Anpassung ist aber auch aus folgendem Grunde
erwünscht und notwendig:
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Die Betriebsgefahren können durch Unfallverhütungsmassnahmen
in sehr erheblichem Ausmass vermindert werden, und es ist sowohl

vom menschlichen wie auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
aus von grösster Wichtigkeit, dass möglichst viele tödliche Unfälle
und Invaliditätsfälle verhütet werden und dass auch der Arbeitsaus-
fall mit den unproduktiven Krankengeldleistungen und Heilkosten
auf ein Mindestmass herabgesetzt wird. Das beste Mittel, die Betriebs-
inhaber für die Bekämpfung der Unfallgefahr zu gewinnen, ist und
bleibt aber das finanzielle Interesse, d. h. die möglichst weitgehende
Anpassung der Prämien an die Versicherungsergebnisse. Es ist daher,

entgegen der Meinung von Herrn Dr. Grütter, eine klare und sichtbare

Verknüpfung der Prämien mit den Versicherungsleistungen in der
sozialen Unfallversicherung notwendig und von grösster Wichtigkeit.
Dass aber diese Verknüpfung nur bei Anwendung des Kapitaldeckungs-
Verfahrens möglich ist, leuchtet ohne weiteres ein.

Aber noch ein anderer Umstand spricht in eindrücklicher Weise

gegen die Anwendung des Umlageverfahrens in der sozialen Betriebs-
Unfallversicherung. Das Unfallrisiko ist abhängig von der Wirtschafts-
läge, und zwar ist es im allgemeinen hoch in Zeiten guten Geschäfts-

ganges und tief in Krisenzeiten. Folgende Zahlen mögen diesen

Schwankungsbereich kennzeichnen :

Bei Anwendung des Kapitaldeckungsverfahrens müssen nun die

Prämien eines Jahres grundsätzlich die gesamte Belastung aus den

Unfällen des gleichen Zeitraumes decken, wobei die Renten mit ihrem
Kapitalwert in Rechnung gestellt werden. Dieses System erlaubt
daher die Anpassung der Prämien an die Risikoveränderungen, was
in hohem Masse wünschenswert ist, weil dadurch den Betriebsinhabern
in Zeiten guter Geschäftslage höhere und in Krisenzeiten tiefere
Prämiensätze berechnet werden können.

Jahr Unfallbelastung in Promille der
Lohnsumme im Gesamtbestand

1930

1936

1944

20,65

12,39

19,36
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Anders beim Umlageverfahren. Hier ändert, sich ein Teil der

Umlage, nämlich die Zahlungen an Rentner aus früheren Jahren,
nicht mit der Lohnsumme. Das will heissen, dass in Zeiten der guten
Wirtschaftslage, also bei hoher Lohnsumme, der Prämiensatz kleiner,
in Krisenzeiten aber grösser wird. Im Anhang des statistischen Be-
richtes 1928-1982 der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt ist
auf Seite 74 an einem Beispiel gezeigt, dass im Beharrungszustand,
bei einer Senkung der Lohnsumme auf die Hälfte, die Umlageprämie
um 54 % steigt und beim Anstieg der Lohnsumme auf das Doppelte,
um ca. 35 % sinkt.

Nun sind aber Schwankungen der versicherten Lohnsumme in
dem angegebenen Ausmass praktisch nicht etwa ausgeschlossen, ist
doch z. B. die versicherte Lohnsumme von 1936 bis 1948 von 1,7 auf
5,3 Millionen Franken angestiegen. Man vergegenwärtige sich die Ent-
wicklung der Umlageprämie bei einer wesentlichen Rückbildung der
versicherten Lohnsumme.

Es ist aus diesen Überlegungen klar, dass das Umlageverfahren
für die soziale Unfallversicherung unzweckmässig ist, weil es eine ver-
nünftige Anpassung der Prämien an die wirtschaftlichen Begeben-
heiten nicht gestattet.

V

Wir fassen unsere Bemerkungen zum Aufsatz von Dr. Gratter
wie folgt zusammen:

Mit Herrn Dr. Grütter sind wir der Auffassung, dass die Ent-
wicklung auf dem Kapitalmarkt zu einer ernsthaften Prüfung der

Frage Anlass gibt, in welchen Versicherungszweigen auf eine An-

Sammlung von Deckungskapitalien ohne Schaden verzichtet werden
könnte. Hingegen können wir uns seiner Beurteilung der sozialen Un-

fallversicherung im Rahmen dieser Fragestellung nicht anschliessen
und dies aus folgenden Gründen:

1. In der sozialen Unfallversicherung machen die Beiträge der

öffentlichen Hand einen verschwindend kleinen Bruchteil der ge-
samten Prämiensumme aus, so dass diese Versicherung gemäss den

Gedankengängen von Dr. Grütter viel eher der Privat Versicherung
als der AHV und den Pensionskassen öffentlichen Rechts gleich-
zustellen ist.
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2. Entgegen der Auffassung von Dr. Grütter müssen die Prämien
in der sozialen Betriebsunfallversicherung mit den Versicherungs-
leistungen verknüpft sein, einmal aus Gründen der Gerechtigkeit,
dann aber auch im Interesse der Bekämpfung der Unfallgefahr.

3. Während das Kapitaldeckungsverfahren in zweckmässiger
Weise den Begebenheiten der Wirtschaft Rechnung trägt, ist das beim

Umlageverfahren nicht der Fall.

Wir halten an unserer Auffassung fest, dass für die soziale Unfall-
Versicherung das Kapitaldeckungsverfahren das gegebene Finanz-

system ist und bleibt, und wir möchten davor warnen, aus einer rnomen-
tanen Notlage heraus zu einem andern System überzugehen, das in
sehr wichtigen Belangen dem Wesen und den Bedürfnissen dieses

Zweiges der sozialen Versicherung nicht entspricht.


	Kapitaldeckungs- oder Umlageverfahren in der sozialen Unfallversicherung?

